
Satzung über die Zahlung von Entschädigungen 
in der Gemeinde Tröndel 

(Entschädigungssatzung) 

Aufgrund des 8 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und 8 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeord- 
nung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003 (GVOBI. S..57), zuletzt geändert 

durch Ges. v. 25.07.2025, GVOBI. 2025 Nr. 121, der Landesverordnung über Ent- 
schädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung-EntschVO) 

vom 29.03.2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 215) zuletzt geändert am 10.11.2025 (GVOBlI. 
2025/156), sowie der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen 
der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung 
freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) vom 12.11.2024 (GVOBI. 2024,832) und der 
Richtlinie über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und 
der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinie freiwillige Feuerwehr (EntschRichtl- 
fF) vom 08.05.2024 (Amtsblatt Schl.-H. S. 867) in der jeweils geltenden Fassung wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2025 folgende Satzung über die 

Zahlung von Entschädigungen in der Gemeinde Tröndel erlassen: 

8 1 
Bürgermeisterin oder Bürgermeister und Stellvertretende 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädi- 
gungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der 
Verordnung. Des Weiteren erhält sie oder er eine monatliche Reisekostenpau- 
schale in Höhe von 86,00 €. 

(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürger- 
meisters wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tä- 

tigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt, de- 
ren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung 

beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertre- 
ten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der Bürger- 

meisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwandsentschädigung für die Stellver- 
tretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürger- 
meisters nicht übersteigen. 

82 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, 

bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse 

(1) Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach MaRgabe der Entschä- 
digungsverordnung ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen der Ge- 

meindevertretung, der Ausschüsse, Fraktionen, Teilfraktionen und Arbeitssitzun- 
gen sowie für sonstige Tätigkeiten für die Gemeinde. Das Sitzungsgeld wird ge- 
währt in Höhe von 25 von Hundert des Höchstsatzes der Entschädigungsverord- 

nung. 
(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse er- 

halten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sit- 

zungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind und an Sitzungen der Fraktionen 
und Teilfraktionen, die der Vorbereitung dieser Ausschusssitzungen dienen, ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 25 von Hundert des Höchstsatzes der Entschädi- 

gungsverordnung.



83 
Vorsitzende der Ausschüsse 

Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Ausschusssit- 
ZUung ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 25 von Hundert des Höchstsatzes 
der Entschädigungsverordnung. 

84 
Entgangener Arbeitsverdienst, Verdienstausfallentschädigung 

(1) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehren- 
amtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterinnen und -vertre- 
tern und den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern von Aus- 
schüssen ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtli- 
che Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst 

aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu 
ersetzen. 

Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberan- 

teil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des 

Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. 
Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch 

die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während 
der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Ver- 

dienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grund- 

lage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalles nach billigem Ermessen fest- 
gesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde be- 

trägt 10,00 €. 
(2) Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Ge- 

meindevertreterinnen und -vertreter und die nicht der Gemeindevertretung ange- 

hörenden Mitglieder von Ausschüssen, die einen Haushalt mit mindestens zwei 
Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig 
sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit be- 
dingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit 

gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. 
Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 5,00 €. 
Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen 
notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

85 
Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge- 
meindevertreterinnen und -vertretern und den nicht der Gemeindevertretung angehö- 

renden Mitglieder von Ausschüssen werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten 
einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit er- 

forderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. 
Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständi- 
ger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach 8 4 Absatz 1 oder eine Entschä- 

digung nach 8 4 Absatz 2 gewährt wird.



S6 
Reisekosten 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge- 
meindevertreterinnen und -vertretern und den nicht der Gemeindevertretung angehö- 
renden Mitgliedern von Ausschüssen ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach 
den für die Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewäh- 
ren. Fahrtkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in 
Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, wer- 
den gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die 

Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des 8 6 Abs. 1 bis 3 Bundesreisekosten- 
gesetz. 

87 

Freiwillige Feuerwehr 

(1) Die Gemeindewehrführung und ihre Stellvertretung erhält nach MaRgabe der 
Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsentschädi- 
gung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 

(2) Die Gerätewartin oder der Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr erhält nach 

; Maßgabe der Entschädigungsverordnung Freiwilligen Feuerwehren eine Auf- 
wandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 

88 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt zum 01.Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 

Zahlung von Entschädigungen in der Gemeinde Tröndel (Entschädigungssatzung) 
vom 26.09.2003 in der Fassung des 3. Nachtrages vom 31.03.2014 außer Kraft. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

Tröndel, den 17.12.2025 

Z 
Klaus Fischef-Riepe 
Bürgermeister 


